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Arbeitszeit der Beamten 

Zuweisung und Arbeitszeit;
betriebsübliche Arbeitszeit bei den 
T-Service-Gesellschaften

Die betriebsübliche Arbeitzeit bei den drei T-Service-Gesellschaften, Deutsche Telekom Netzproduk-

tion GmbH, Deutsche Telekom Kundenservice GmbH und Deutsche Telekom Technischer Service

GmbH, steht jetzt fest. Sie beträgt 38 Stunden/Woche.

Der Vorstand der Deutschen Telekom AG legt entsprechend seiner Befugnisse die wöchentliche

Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte, denen eine Tätigkeit bei den oben genannten Gesellschaften

zugewiesen wird, ebenfalls auf 38 Stunden/Woche fest. Rechtsgrundlage hierfür ist die Telekom-

Arbeitszeitverordnung (T-AZV). Gemäß § 2a T-AZV kann der Vorstand die durchschnittliche regel-

mäßige Arbeitszeit, die für Beamtinnen und Beamte im Rahmen einer Zuweisung gelten soll, ent-

sprechend der in diesem Unternehmen geltenden betriebsüblichen oder regelmäßigen Arbeitszeit

festlegen. 

Gemäß dieser Entscheidung liegt für die zuzuweisende Tätigkeit eine Wochenarbeitszeit von 

38 Stunden zugrunde. Hiervon betroffen sind alle in Vollzeit beschäftigten Beamtinnen und Beamten.

Die Arbeitszeit gilt auch für alle teilzeitbeschäftigten und in Altersteilzeit befindliche Beamtinnen und

Beamte. Hier sind jedoch einige Besonderheiten zu berücksichtigen, die wir Ihnen nachstehend

erläutern möchten.

Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte

Eine Teilzeitgenehmigung, die auf der Basis von wöchentlich 34 Stunden ausgesprochen wurde, ist

aufgrund des hier Dargelegten ebenfalls auf die bei den T-Service Gesellschaften gültige Arbeitszeit

von 38 Stunden/Woche als Berechnungsgröße umzustellen.

Durch die Änderung der Bezugsgrundlage auf 38 Stunden/Woche würde sich bei gleich bleibender

Stundenzahl die monatliche Besoldung verringern. Auch bei der Versorgung gilt entsprechendes:

Die Dienstzeit ist nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßi-

gen Arbeitszeit entspricht. Um diese Nachteile ausgleichen zu können, kann die konkrete Stunden-

zahl im gegenseitigen Einvernehmen anteilig erhöht werden. 
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Die betroffenen Teilzeitkräfte werden zur Änderung der wöchentlichen Arbeitszeitbasis von 

38 Stunden angehört. Dem Anhörungsschreiben liegt zudem ein Fragebogen bei. Hier besteht die

Möglichkeit, die konkrete Stundenzahl an die neue wöchentliche Arbeitszeit von 38 Stunden anzu-

passen (z. B. bisher 25,5 Stunden auf Basis von 34 Stunden/Woche, nun 28,5 Stunden auf Basis

von 38 Stunden/Woche oder bisher 17 Stunden auf Basis von 34 Stunden/Woche, nun 19 Stunden

auf Basis von 38 Stunden/Woche). Hierdurch besteht die Möglichkeit, die im oberen Abschnitt

erwähnten Nachteile bezüglich der Minderung der Besoldung und der Versorgung, auszugleichen.

Altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte

Für Beamtinnen und Beamte, die sich in Altersteilzeit befinden, gelten nach § 72b Absatz 1 Satz 3

Bundesbeamtengesetz (BBG) Änderungen der regelmäßigen Wochenarbeitszeit nach der Arbeits-

zeitverordnung für die zu leistende Arbeitszeit im Rahmen der Altersteilzeit entsprechend. Das heißt,

dass auch diese Gruppe von der Erhöhung der Wochenarbeitszeitbasis auf 38 Stunden betroffen

ist.

Altersteilzeitgenehmigungen, die auf der Basis von 34 Stunden/Woche ausgesprochen wurden,

werden auf die bei den T-Service Gesellschaften gültige wöchentliche Arbeitszeit von 38 Stunden

als Berechnungsgröße umgestellt (z. B. bisher 17 Stunden auf Basis von 34 Stunden/Woche, nun

19 Stunden auf Basis von 38 Stunden/Woche).

Die betroffenen Beamtinnen und Beamte werden zur Änderung der wöchentlichen Arbeitszeitbasis

von 38 Stunden angehört. Dem Anhörungsschreiben liegt zudem ein Fragebogen bei. Es besteht

hier die Möglichkeit zu der beabsichtigten Änderung der Wochenarbeitszeitbasis Stellung zu nehmen.

Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 2 und 3 Postpersonalrechtsgesetz (PostPersRG) wird die Zuweisung einer

Tätigkeit in die drei T-Service Gesellschaften mit Wirkung zum 25.06.2007 mit der betriebsüblichen

Arbeitszeit von 38 Stunden/Woche erfolgen.

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass eine Umstellung der IV auf die neue Arbeitszeit zu

diesem Zeitpunkt unter Umständen noch nicht abschließend erfolgt ist. Eventuelle Überzahlungen/

Unterzahlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt verrechnet.
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